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Rechnungsprüfungsordnung 

der Stadt Herford 

vom 12. Dezember 2008 

 

Aufgrund der §§ 41 Abs. 1 Buchst. q) und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz Artikel 2 des Ge-

setzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Herford in 

seiner Sitzung am 12. Dezember 2008 folgende Rechnungsprüfungsordnung be-

schlossen: 

 

 

§ 1 Vorbemerkung 

 

(1) Der Rat der Stadt Herford bildet nach § 57 Abs. 2 GO einen Rechnungsprü-

fungsausschuss. Nach § 102 Abs. 1 GO ist eine örtliche Rechnungsprüfung 

eingerichtet.  

 

(2) Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses und der örtlichen Rech-

nungsprüfung sind in den §§ 101 und 103 GO geregelt. § 104 GO enthält 

nähere Bestimmungen zur Leitung und zu den Prüferinnen / Prüfern der 

örtlichen Rechnungsprüfung. 

 

 

§ 2 Erweiterung der gesetzlichen Aufgaben 

 

(1) Die im § 103 Abs. 1 GO aufgeführten Pflichtaufgaben der örtlichen Rech-

nungsprüfung werden nach § 103 Abs. 2 GO um folgende erweitert: 

 

a. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich-

keit, 

 

b. die Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär 

oder Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des pri-

vaten Rechts oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen 

Rechts nach § 114 a GO sowie die Buch- und Betriebsprüfung, die 

sich die Stadt bei einer Beteiligung, bei der Gewährung eines Dar-

lehns oder sonst vorbehalten hat, 

 

c. die Prüfung der Zahlungsanordnungen vor ihrer Zuleitung an die 

Zahlungsabwicklung („Visa-Kontrolle“), soweit die Leitung der örtli-

chen Rechnungsprüfung dies für geboten hält, 

 

d. die Prüfung von Bauabrechnungen und der Straßenbaubeitragsab-

rechnungen nach pflichtgemäßem Ermessen der Leitung der örtli-

chen Rechnungsprüfung,   

 

e. die Prüfung der Vergabeentscheidungen des städtischen Sonder-

vermögens „Immobilien- und Abwasserbetrieb Herford“, 

 

f. die Beratung der Verwaltung und der Sondervermögen der Stadt im 

Rahmen der vorgenannten Aufgaben mit dem Ziel der Vermeidung 
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von Unregelmäßigkeiten (Korruption / Manipulation) und Vermö-

gensschäden,  

 

g. die gutachtliche Stellungnahme zu Verfahrensregelungen im Haus-

haltswesen und in der Finanzbuchhaltung (Geschäftsbuchhaltung, 

Anlagebuchhaltung, Zahlungsabwicklung),  

 

 

§ 3    Informationspflichten der Verwaltung und Sondervermögen 

 

(1) Der örtlichen Rechnungsprüfung sind die Einladungen und Vorlagen zu den 

Sitzungen des Rates und aller Ausschüsse sowie die Sitzungsniederschrif-

ten zeitnah und unaufgefordert zuzuleiten. Die Leitung der örtlichen Rech-

nungsprüfung bzw. die Prüferinnen / Prüfer sind berechtigt, an den Sitzun-

gen teilzunehmen.  

 

(2) Alle Organisationsregelungen, Dienstanweisungen und alle sonstigen Un-

terlagen, die zur Aufgabenwahrnehmung benötigt werden, sind der örtli-

chen Rechnungsprüfung zeitnah und unaufgefordert zu übersenden. 

 

(3) Die örtliche Rechnungsprüfung ist von den Organisationseinheiten der 

Verwaltung und der Sondervermögen unverzüglich vertraulich zu unter-

richten, wenn dort ein begründeter Verdacht auf dienstliche Verfehlungen 

oder sonstige Unregelmäßigkeiten besteht. Gleiches gilt für Verluste städti-

schen Eigentums durch Diebstahl, Raub, Fehlbestände sowie für Kassen-

fehlbeträge. 

 

(4) Die örtliche Rechnungsprüfung ist von der Absicht, wesentliche Änderun-

gen organisatorischer, technischer, finanz- und betriebswirtschaftlicher Art 

oder im Bereich der Informationstechnologie (IT) vorzunehmen, so recht-

zeitig zu informieren, dass es sich vor der abschließenden Entscheidung 

gutachtlich dazu äußern kann. Organisationsgutachten sind ihr zur Kennt-

nis zu geben.  

 

(5) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung ist zeitnah über die Prüfung 

anderer Prüfungsorgane (z.B. Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsan-

stalt NRW, Finanzamt, Krankenkassen) und die Prüfungsergebnisse zu un-

terrichten.  

 

 

§ 4    Inkrafttreten 

 

(1) Diese Rechnungsprüfungsordnung ersetzt ab dem 1. Januar 2009 die 

Rechnungsprüfungsordnung vom 11. Dezember 1998. 

 

 

 

Anlage  

Wortlaut der §§ 101, 103 und 104 der Gemeindeordnung NRW 
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Anlage: Auszüge aus der Gemeindeordnung NRW: 

§ 101   Prüfung des Jahresabschlusses, Bestätigungsvermerk 

(1) Der Jahresabschluss ist vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu 

prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresab-

schlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie er-

gänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet 

worden sind. In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar und 

die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstän-

de einzubeziehen. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresab-

schluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vor-

stellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 

erwecken. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prü-

fung sowie über das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen. Der 

Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist in den Prü-

fungsbericht aufzunehmen.  

(2) Vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss 

an den Rat ist dem Bürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungs-

ergebnis zu geben. Soweit der Kämmerer von seinem Recht nach § 95 Abs. 3 

Satz 3 Gebrauch gemacht hat, ist ihm ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben.  

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis der Prüfung in einem Be-

stätigungsvermerk zusammenzufassen. Der Bestätigungsvermerk hat Gegen-

stand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben und dabei die angewandten 

Rechnungslegungsgrundsätze und Prüfungsgrundsätze anzugeben. Er hat ferner 

eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben 

muss, ob 

1. ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, 

2. ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, 

3. der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird oder 

4. der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Prüfer nicht in der La-

ge ist, eine Beurteilung vorzunehmen. 

Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll allgemeinverständlich und problem-

orientiert unter Berücksichtigung des Umstandes erfolgen, dass Rat und Verwal-

tungsvorstand den Abschluss zu verantworten haben. Auf Risiken, die die stetige 

Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Gemeinde gefährden, ist ge-

sondert einzugehen. 

(4) In einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Absatz 3 Satz 3 Nr. 1) ist 

zu erklären, dass die durchgeführte Prüfung zu keinen Beanstandungen geführt 

hat, der Jahresabschluss auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

se den gesetzlichen Vorschriften, Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Best-

immungen entspricht und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Dieser Be-
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stätigungsvermerk kann um Hinweise ergänzt werden, die ihn nicht einschrän-

ken.  

(5) Werden Beanstandungen ausgesprochen, ist die Erklärung nach Absatz 4 

Satz 1 einzuschränken oder zu versagen. Ein eingeschränkter Bestätigungsver-

merk darf nur erteilt werden, wenn der geprüfte Jahresabschluss unter Beach-

tung der vom Prüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschrän-

kung ein den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt 

(Absatz 3 Satz 3 Nr. 2). Sind die Beanstandungen so erheblich, dass kein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-

trags- und Finanzlage der Gemeinde mehr vermittelt wird, ist der Bestätigungs-

vermerk zu versagen (Absatz 3 Satz 3 Nr. 3). Der Bestätigungsvermerk ist auch 

dann zu versagen, wenn der Prüfer nach Ausschöpfung aller angemessenen Mög-

lichkeiten zur Klärung des Sachverhaltes nicht in der Lage ist, eine Beurteilung 

abzugeben (Absatz 3 Satz 3 Nr. 4). Die Versagung ist in einem Vermerk, der 

nicht als Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. Die Einschrän-

kung oder Versagung ist zu begründen. 

(6) Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses hat sich auch darauf zu erstrecken, 

ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und insgesamt eine 

zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 

der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch darauf einzugehen, ob die Chancen und 

Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde zutreffend dargestellt sind.  

(7) Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über die Versagung ist unter An-

gabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses zu 

unterzeichnen. 

(8) In Gemeinden, in denen eine örtliche Rechnungsprüfung besteht, bedient sich 

der Rechnungsprüfungsausschuss zur Durchführung der Prüfung dieser Rech-

nungsprüfung. Die örtliche Rechnungsprüfung oder Dritte als Prüfer haben im 

Rahmen ihrer Prüfung einen Bestätigungsvermerk oder einen Vermerk über seine 

Versagung nach den Absätzen 3 bis 7 abzugeben. 

 

§ 103   Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung 

(1) Die örtliche Rechnungsprüfung hat folgende Aufgaben: 

1. die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde, 

2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 benannten 

Sondervermögen, 

3. die Prüfung des Gesamtabschlusses, 

4. die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung 

der Prüfung des Jahresabschlusses, 

5. die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer 

Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, 
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6. bei Durchführung der Finanzbuchhaltung mit Hilfe automatisierter Datenverar-

beitung (DV-Buchführung) der Gemeinde und ihrer Sondervermögen die Prüfung 

der Programme vor ihrer Anwendung, 

7. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs.4 der Landeshaushaltsord-

nung, 

8. die Prüfung von Vergaben. 

In die Prüfung des Jahresabschlusses nach Nummer 1 sind die Entscheidungen 

und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Aufgaben auch dann einzubeziehen, 

wenn die Zahlungsvorgänge selbst durch den Träger der Aufgabe vorgenommen 

werden und insgesamt finanziell von erheblicher Bedeutung sind. 

(2) Der Rat kann der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben übertragen, 

insbesondere 

1. die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, 

2. die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionär oder 

Mitglied in Gesellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in 

der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a sowie die 

Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der 

Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 

(3) Der Bürgermeister kann innerhalb seines Amtsbereichs unter Mitteilung an 

den Rechnungsprüfungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung Aufträge zur 

Prüfung erteilen. 

(4) Der Prüfer kann für die Durchführung seiner Prüfung nach den Absätzen 1 bis 

3 Aufklärung und Nachweise verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung notwen-

dig sind. Der Prüfer hat die Rechte nach Satz 1 auch gegenüber den Abschluss-

prüfern der verselbstständigten Aufgabenbereiche. 

(5) Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit Zustimmung des Rechnungsprü-

fungsausschusses Dritter als Prüfer bedienen.  

(6) Bei den Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 haben die Prüfer im Rahmen 

ihrer Prüfung einen Bestätigungsvermerk oder einen Vermerk über seine Versa-

gung nach § 101 Abs. 3 bis 7 abzugeben. 

(7) Ein Dritter darf nicht Prüfer sein, 

1. wenn er Mitglied des Rates, Angehöriger des Bürgermeisters, des Kämmerers 

oder des Verantwortlichen für die Zahlungsabwicklung oder seines Stellvertreters 

ist, 

2. wenn er Beschäftigter der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemein-

de ist, die in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form geführt werden, 

oder diesen in den letzten drei Jahren vor der Bestellung als Prüfer angehört hat, 

3. wenn er in den letzten fünf Jahren mehr als dreißig vom Hundert der Gesamt-

einnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit aus der Prüfung und Beratung der zu 

prüfenden Gemeinde und der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemein-

de, die in öffentlich-rechtlicher oder in privatrechtlicher Form geführt werden, 

bezogen hat und dies auch im laufenden Jahr zu erwarten ist. Verselbstständigte 
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Aufgabenbereiche der Gemeinde in privatrechtlicher Form müssen nur einbezo-

gen werden, wenn die Gemeinde mehr als zwanzig vom Hundert der Anteile da-

ran besitzt. 

§ 104 Abs. 4 gilt entsprechend. 

 

§ 104   Leitung und Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung 

(1) Die örtliche Rechnungsprüfung ist dem Rat unmittelbar verantwortlich und in 

ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt. Sie ist von fachlichen Wei-

sungen frei. 

(2) Der Rat bestellt die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung und die Prüfer 

und beruft sie ab. Die Leitung und die Prüfer können nicht Mitglieder des Rates 

sein und dürfen eine andere Stellung in der Gemeinde nur innehaben, wenn dies 

mit ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist. Sie dürfen nicht Zahlungen der Ge-

meinde abwickeln. 

(3) Die Leitung der örtlichen Rechnungsprüfung darf nicht Angehöriger des Bür-

germeisters, des Kämmerers oder des für die Zahlungsabwicklung Verantwortli-

chen und dessen Stellvertreters sein. 

(4) Für die Aufgaben nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 dürfen die Prüfer nicht an 

der Führung der Bücher oder an der Aufstellung des Jahresabschlusses oder des 

Gesamtabschlusses mitgewirkt haben. 

 

 

 

 


